
Preisblatt  Grundversorgung für Kunden ohne Leistungsmessung
GETEC net GmbH

gültig ab 01.01.2026

Der Grundversorgungstarif setzt sich aus einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis (ct/kWh) und einem jährlichen Grundpreis (€/Jahr) zusammen
Netto Brutto

Arbeitspreis ct/kWh 29,74 35,39

Grundpreis €/Jahr 171,81 204,45

In den Brutto-Preisen sind die derzeitigen 19 % Umsatzsteuer enthalten

staatlich veranlasste Preisbestandteile (Steuern und Abgaben) im Nettopreis sind enthalten

Stromsteuer ct/kWh 2,050
KWK Aufschlag (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) ct/kWh 0,446
§ 17f Offshore Haftungsumlage ct/kWh 0,941

§19 NEV Umlage ct/kWh 1,559

Konzessionsabgabe * ct/kWh 2,390

Netzentgelt ** ct/kWh 7,780

Netzgrundpreis ** €/Jahr 60,00 71,40

Rechnerisch ergibt sich damit der Sonderversorgeranteil für die vom Sonderversorger erbrachten Leistungen wie Beschaffung, Vertrieb und Service. 

Wirkenergie Arbeitspreis (Vertriebspreis) ct/kWh 14,57

Grundpreis €/Jahr 95,00

Entgelt für Messstellenbetrie ohne Leistungsmessung:

konventionelle Messeinrichtung (Eintarif- und Zweitarifzähler) €/Jahr 8,95 10,65

moderne Messeinrichtung €/Jahr 16,81 20,00

Messstellen mit intelligentem Messsystem (iMSys) mit einem Jahresverbrauch

> 6.000 bis 10.000 kWh €/Jahr 16,81 20,00

> 10.000 kWh - < 20.000 kWh €/Jahr 42,02 50,00

> 20.000 kWh - < 50.000 kWh €/Jahr 75,63 90,00

> 50.000 kWh - < 100.000 kWh €/Jahr 100,84 120,00

Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG €/Jahr 42,01 50,00

Voraussetzung ist die technische Verfügbarkeit gemäß §30 MsbG beim grundzuständigen Messstellenbetreiber

Informationen

* Es wird hier Höchstsatz der Konzessionsbgabe ausgewiesen. Dieser kann weniger sein für die entsprechende Gemeinde

** Veröffentliche Netzentgelte 2026 der GETEC net GmbH/GETEC Quartier GmbH

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Verbraucherhefte/Energie/IntelligentesMessystem_SmartMeter.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Der Nettogesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis, dem Arbeitspreis sowie dem Messpreis gemäß diesem Preisblatt zusammen. Er beinhaltet den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb, das an 

den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt, die Konzessionsabgaben sowie die auf den Vertragsgegenstand entfallenden Steuern, Umlagen und Abgaben (ohne Umsatzsteuer) in der jeweils 

gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. Die Bruttopreise verstehen sich einschließlich der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe. Die Entgelte gelten nur für die Belieferung von Verbrauchsstellen aus 

dem Niederspannungsnetz. 

Ergänzend wird auf die Veröffentlichung der Höhe der staatlichen Belastungen i.S.d. § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 lit. c) Strom GVV auf der Informationsplattform der deutschen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) unter www.netztransparenz.de hingewiesen.

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Verbraucherhefte/Energie/IntelligentesMessystem_SmartMeter.pdf?__blob=publicationFile&v=1

